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1. Einführung 

Mit den bestehenden Ergänzungstatbeständen des § 1 Abs. 2a, Abs. 3 und Abs. 3a GrEStG (Share-
Deal-Regelungen) werden zusätzlich zu reinen Grundstückserwerben auch Rechtsvorgänge erfasst, 
die im wirtschaftlichen Ergebnis zwar einem auf den Erwerb des Grundeigentums gerichteten Ge-
schäft gleichkommen, denen aber gesellschaftsrechtliche Vorgänge (hier: Anteilseignerwechsel – 
„Share Deals“) zugrunde liegen. Der Gesetzgeber unterwirft somit auch bestimmte Anteilsübertra-
gungen an grundbesitzende Gesellschaften der Besteuerung mit Grunderwerbsteuer. Gegenstand der 
Besteuerung ist jedoch nicht der Anteilserwerb selbst, sondern der mit Hilfe der Ergänzungstatbe-
stände fingierte Rechtsträgerwechsel an den inländischen Grundstücken bzw. der fingierte Erwerb 
derselben. 

Nach einer langjährigen politischen Diskussion über eine Verschärfung dieser Regelungen hatte die 
Finanzministerkonferenz im November 2018 per Mehrheitsbeschluss einen Gesetzentwurf zur Um-
setzung an das BMF herangetragen. Dieser Vorschlag wurde weitestgehend übereinstimmend in den 
Referentenentwurf des „Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Än-
derung weiterer steuerlicher Vorschriften“ (sog. JStG 2019) übernommen. Mit dem am 31.07.2019 
erschienenen Regierungsentwurf eines „Gesetzes zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes“ 
wurden die Änderungen im Grunderwerbsteuergesetz aus dem JStG 2019 herausgelöst und in ein 
eigenes Gesetzgebungsverfahren aufgenommen. 

Nachdem in der öffentlichen Anhörung im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags am 
14.10.2019 erhebliche Kritik am vorliegenden Gesetzentwurf geäußert wurde, verzichtete die Große 
Koalition auf eine kurzfristige Verabschiedung. Erst am 14.04.2021 hat der Finanzausschuss des 
Bundestags das Gesetz schließlich mit kleineren Änderungen gegenüber dem Regierungsentwurf an-
genommen. Der Deutsche Bundestag hat am 21.04.2021 den entsprechenden Gesetzesbeschluss 
gefasst, die Zustimmung des Bundesrats erfolgte am 07.05.2021. Nach der Ausfertigung durch den 
Bundespräsidenten wird das Gesetz im Mai/Juni 2021 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden. 
Als Zeitpunkt der Erstanwendung ist der 01.07.2021 vorgesehen. 

2. Änderungen im Grunderwerbsteuergesetz  

2.1 Beteiligungsgrenze der Ergänzungstatbestände (§ 1 Abs. 2a, 3, 3a GrEStG) 

Die Beteiligungsgrenze der Ergänzungstatbestände des § 1 Abs. 2a (Anteilsübertragung bei grundbe-
sitzenden Personengesellschaften), Abs. 3 und Abs. 3a GrEStG (Anteilsvereinigung und Anteilsüber-
tragung, rechtsformunabhängig) wird von 95 Prozent auf 90 Prozent gesenkt. Auch wird der maß-
gebliche Betrachtungszeitraum des § 1 Abs. 2a GrEStG von 5 auf 10 Jahre verlängert. 

2.2 Neuer Ergänzungstatbestand für Kapitalgesellschaften (§ 1 Abs. 2b GrEStG) 

Zudem wird neben den bereits bestehenden Regelungen der Anteilsvereinigung (§ 1 Abs. 3 und Abs. 
3a GrEStG) auch ein neuer Ergänzungstatbestand in Anlehnung an den bereits bestehenden § 1 
Abs. 2a GrEStG für Anteilsübertragungen bei Personengesellschaften auch für Kapitalgesellschaften 
eingeführt. Gem. § 1 Abs. 2b GrEStG wird bei Kapitalgesellschaften eine (mittelbare) Übertragung von 
90 Prozent der Anteile auf Neugesellschafter innerhalb eines 10-Jahreszeitraumes besteuert werden. 

2.3 Einführung einer Börsenklausel (§ 1 Abs. 2c GrEStG) 

Der Finanzausschuss reagierte im Verfahren auf die Prüfbitte des Bundesrats und ergänzte den Re-
gierungsentwurf um eine Börsenklausel (§ 1 Abs. 2c GrEStG). Eine Börsenklausel war im Regierungs-
entwurf noch nicht enthalten. Somit bleiben Übergänge von Anteilen an Kapitalgesellschaften für 
Zwecke des § 1 Abs. 2a und 2b GrEStG außer Betracht, die zum Handel an einem im Inland, in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum betriebenen organisierten Markt oder einem Drittlandshan-
delsplatz, der als gleichwertig erklärt wurde, zugelassen sind. Als derzeit anerkannte Dritthandels-
plätze führt der Bericht des Finanzausschusses die USA, Hongkong und Australien auf. 
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2.4 Weitere Änderungen 

2.4.1 Fristenverlängerung in §§ 5 und 6 GrEStG 

Darüber hinaus wird in Fällen der Grundstücksübertragung auf bzw. von einer Gesamthand die Halte-
fristen von 5 auf 10 Jahre (§ 5 Abs. 3 und § 6 Abs. 3 Satz 2 GrEStG) bzw. in Einzelfällen sogar auf 15 
Jahre (§ 6 Abs. 4 GrEStG) verlängert.  

2.4.2 Grunderwerbsteuerliche Konzernklausel (§ 6a GrEStG) 

Es wird davon abgesehen, die Regelung der grunderwerbsteuerlichen Konzernklausel des § 6a GrEStG 
an die vorgenannten Änderungen anzupassen (Senkung der Beteiligungsschwelle auf 90 Prozent und 
Verlängerung der Vor- und Nachbehaltefristen). Hier bleibt es bei der Beteiligungsgrenze von 95 Pro-
zent und der Vor- und Nachbehaltefrist von 5 Jahren. Diese Nichtanpassung in Verbindung mit den 
ohnehin schon bestehenden hohen Anforderungen des § 6a GrEStG könnte dazu führen, den begrenz-
ten Anwendungsbereich der Konzernklausel noch weiter zu verkleinern und erneut Zweifel an der 
Verfassungsmäßigkeit hervorzurufen.1 

2.4.3 Weitere Missbrauchsklausel (§ 8 Abs. 2 GrEStG)  

Als weitere spezielle Missbrauchsklausel wird § 8 Abs. 2 GrEStG in Verbindung mit dem Bewertungs-
gesetz dahingehend angepasst, dass für Grundstücksverkäufe im Rückwirkungszeitraum von Um-
wandlungsfällen unter dem Verkehrswert die Ersatzbemessungsgrundlage anzuwenden ist. 

3. Inkrafttreten/Anwendung 

Das Gesetz wird am 01.07.2021 in Kraft treten. Die neuen Vorschriften finden grundsätzlich für Er-
werbsvorgänge Anwendung, die nach dem 30.06.2021 verwirklicht werden. Allerdings werden bei 
§ 1 Abs. 2a GrEStG Anteilsbewegungen in einem 10-Jahreszeitraum vor der Gesetzesänderung mit-
gezählt, sofern sie nicht bereits in der Vergangenheit die 90 Prozent überschritten haben. Gesell-
schafter, die bereits am 30.06.2021 gem. § 1 Abs. 2a GrEStG als Altgesellschafter gelten, weil die 5-
jährige Haltefrist abgelaufen ist, behalten ihren Status als Altgesellschafter. 

Mit dieser Übergangsregelung für Altgesellschafter in § 23 Abs. 19 GrEStG soll laut Gesetzesbegrün-
dung verhindert werden, dass die Verlängerung der Frist von 5 auf 10 Jahre in § 1 Abs. 2a GrEStG 
aus Gründen des verfassungsrechtlichen Vertrauensschutzes dazu führt, dass ein Gesellschafter rück-
wirkend wieder von einem Altgesellschafter zu einem Neugesellschafter wird und deshalb eine Be-
standsänderung rückwirkend berücksichtigt wird, die nach vorherigem Recht – wegen Ablauf der 5-
Jahres Frist – nicht mehr hätte berücksichtigt werden dürfen. Eine vergleichbare Altgesellschafterre-
gelung für den neuen Ergänzungstatbestand des § 1 Abs. 2b GrEStG enthält der Gesetzesbeschluss 
nicht.  

Auch die Verlängerung der Haltefristen nach §§ 5 und 6 GrEStG wirkt in die Vergangenheit zurück. 
Allerdings nur bei Haltefristen, bei denen die 5-jährige Frist am 30.06.2021 noch nicht abgelaufen 
war, verlängert sich die Frist auf 10 Jahre. 

Die bisherige Regelung des § 1 Abs. 2a GrEStG (insb. die 95 Prozent-Grenze) ist in einer Übergangs-
frist von 5 Jahren, also bis zum 30.06.2026, parallel weiterhin anzuwenden. Auch sollen die bisheri-
gen 95 Prozent-Grenzen des § 1 Abs. 3 GrEStG und § 1 Abs. 3a GrEStG weiterhin unbegrenzt an-
wendbar sein, um eine steuerneutrale Aufstockung nach dem „Hineinwachsen“ in eine bestehende 
Anteilsvereinigung nach neuem Recht zu verhindern. 

 
1 Siehe weiterführend zu aktuellen Entwicklungen des § 6a GrEStG Käshammer/Schuhmann, Der Betrieb 
2021, Heft 15, S. 749-756 sowie Fleischer/Schmidt/Görnig, Die Steuerberatung 2021, Heft 1, S. 26. 
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